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► Nr.  VO/2019/07680
öffentlich

Lübeck, 20.05.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Karl-Heinz Bresch (E-Mail: karl-heinz.bresch@luebeck.de Telefon: 122-6134)

Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölke-
rung für das Gebiet der Lübecker Altstadt
Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

03.06.2019 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
17.06.2019 Bauausschuss Öffentlich zur Entscheidung
12.08.2019 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

1. Der Entwurf der Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für 
das Gebiet der Lübecker Altstadt sowie die zugehörige Begründung werden in den vor-
liegenden Fassungen (Anlagen 1 und 2) gebilligt.

2. Der Bauausschuss nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass die Entwürfe der Satzung und 
der zugehörigen Begründung für die Dauer von einem Monat in den Räumen der Bau-
verwaltung öffentlich ausgelegt und in das Internet eingestellt werden und im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung eine öffentliche Informations- und Erörterungsveranstaltung 
durchgeführt wird, die ortsüblich bekannt gemacht wird.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

1.300 Bereich Recht
2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
4.491 Archäologie und Denkmalpflege
Zustimmend / keine rechtl. Bedenken

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: x Nein
Begründung: Eine besondere Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen gemäß § 47f GO ist nicht vor-
gesehen, da die Belange von Kindern und 
Jugendlichen durch die aufzustellende Erhal-
tungssatzung nicht in besonderem Maße 
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berührt werden.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

x vorgeschrieben durch: BauGB

Finanzielle Auswirkungen: x Nein
Ja (Anlage 1)

Begründung:
Siehe Anlage 2

Anlagen:
Anlage 1: Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für das 

Gebiet der Lübecker Altstadt, Entwurf zur öffentlichen Auslegung

Anlage 2: Begründung

Senatorin Joanna Hagen


